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37. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und der Kom-
mission für die Rechtsstellung der Frau jährlich über den Fol-
geprozess der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung und die bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte
Bericht zu erstatten und dabei eine Bewertung der Fortschritte
bei der durchgängigen Integration der Geschlechterperspekti-
ve innerhalb des Systems der Vereinten Nationen vorzuneh-
men, namentlich indem er Informationen über wichtige Erfol-
ge, Lernerfahrungen und beste Verfahrensweisen vorlegt, so-
wie weitere Maßnahmen und Strategien zur künftigen An-
wendung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu
empfehlen;

38. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse
der Vierten Weltfrauenkonferenz und der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung 'Frauen 2000:
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahr-
hundert'" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/169

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/498, Ziffer 24) 159.

59/169. Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss 2004/238 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 21. Juli 2004 betreffend die Er-
weiterung des Exekutivausschusses des Programms des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen,

sowie Kenntnis nehmend von den die Erweiterung des
Exekutivausschusses betreffenden Anträgen in dem vom
23. März 2004 datierten Schreiben des Ständigen Vertreters
Rumäniens bei den Vereinten Nationen an den Generalsekre-
tär160 sowie in dem vom 2. Juni 2004 datierten Schreiben des
Ständigen Vertreters Ghanas bei den Vereinten Nationen an
den Generalsekretär 161,

1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutivaus-
schusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen von sechsundsechzig auf achtund-
sechzig Staaten zu erhöhen; 

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die zusätzli-
chen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Organisa-
tionstagung 2005 zu wählen.

RESOLUTION 59/170
Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/498, Ziffer 24) 162.

59/170. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen

Die Generalversammlung,
nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-

kommissars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines
Amtes163 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine fünfundfünfzigste Tagung164 und der darin
enthaltenen Schlussfolgerungen und Beschlüsse, 

unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars durch die General-
versammlung jährlich verabschiedeten Resolutionen über sei-
ne Tätigkeit, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/153 vom
22. Dezember 2003 über die Durchführung der vom Hohen
Kommissar vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der
Kapazitäten seines Amtes zur Wahrnehmung seines Mandats,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar unter Beweis gestellt
hat, mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbe-
reitschaft, die die Mitarbeiter und Durchführungspartner des
Amtes des Hohen Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben beweisen, sowie unter Betonung ihrer nachdrückli-
chen Verurteilung aller Formen der Gewalt, denen das huma-
nitäre Personal, das Personal der Vereinten Nationen sowie
das beigeordnete Personal in zunehmendem Maße ausgesetzt
sind,

159 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Äthiopien, Ghana, Rumänien und Togo.
160 E/2004/49.
161 E/2004/76.

162 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Belarus, Belgien, Belize, Be-
nin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Jamai-
ka, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik,
Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien
und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafri-
kanische Republik und Zypern.
163 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste
Tagung, Beilage 12 (A/59/12).
164 Ebd., Beilage 12A (A/59/12/Add.1).




